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Position der IFOAM zu Gentechnik und gentechnisch verdnderten Organismen

Der nachfolgende Text wurde aus dem Englischen iibersetzt, im Zweifelsfall gilt das Englische Original,
Einfithrung

Die Einfiihrung der Gentechnik in die Landwirtschaft hat die Okologie-Bewegung vor neue Herausforderungen
gestellt.

Absicht dieses Artikels ist es, die Position der IFOAM zur Gentechnik darzustellen, insbesondere zur Information
ihrer Mitglieder und internen Gruppierungen. Diesen soll er gleichzeitig als Leitfaden zur Entwicklung ihrer
eigenen Positionen dienen.

Die Stellungnahme beinhaltet zwei Aspekte:

Ein politischer Fokus zeigt, was IFOAM will, und ein praktischer Fokus soll darstellen, was machbar ist. (Dies ist
besonders bedeutsam hinsichtlich der Standards, da die Oko-Landwirtschaft in Ubereinstimmung mit festgelegten
Anforderungen arbeitet und sehr kritisch darauf achtet, dass diese in der Praxis erreicht werden konnen).

Aufbauend auf dieser Position sollen Strategien entwickelt werden. Beabsichtigt ist es, dieser Stellungnahme
Materialien und weitere Stellungnahmen der IFOAM folgen zu lassen.

Umfang

Mit dieser Veroffentlichung sollen keine detaillierten Standards fiir 6kologischen Anbau, Kontrolle, Zertifizierung
oder Akkreditierung gesetzt werden. Dies ist die Aufgabe der IFOAM-Normen (,IFOAM Basis-Richtlinien’ und
,IFOAM Akkreditierungs-Kriterien’). Sie dient vielmehr als allgemeiner Leitfaden fiir die Entwicklung geeigneter
Richtlinien und Kriterien.

Definitionen und Terminologie
IFOAM verwendet folgende Definitionen:

Gentechnik:

Gentechnik besteht aus einer Reihe von Techniken der Molekularbiologie (wie ,, Rekombinante DNA), durch die
das genetische Material von Pflanzen, Tieren, Mikro-Organismen, Zellen und anderen biologischen Einheiten
verdndert wird in einer Art oder mit Ergebnissen, die nicht durch Methoden natiirlicher Paarung und Reproduktion
oder natiirlicher Rekombination erreicht werden kdnnen. Die Techniken der genetischen Veréinderung umfassen
(nicht ausschlieBlich): Recombinant DNA, Zellfusion, Mikro- und Makro-Injektion, encapsulation, gen deletion
(,,Entfernung von Genen*) und doubling (,,Verdoppelung®). Zu den gentechnisch erzeugten Organismen gehoren
keine Organismen, fiir die Techniken wie Konjugation, Transduktion oder natiirliche Hybridisierung verwendet
wurden.

Gentechnisch veriinderter Organismus (GVO):
Durch Gentechnik umgeformte Pflanzen, Tiere oder Organismen.

Ein Produkt, das ein Ergebnis der Gentechnik ist, wird je nach Umstand ,,gentechnisches Produkt™ genannt oder
»Abkdmmling (derivative) von GVOs®,

IFOAM besteht auf prizisen Definitionen und exakter Terminologie hinsichtlich der Gentechnik und widersetzt
sich jeglichen Versuchen, vom Inhalt der GVO-Debatte durch die Einfiihrung von Begriffen wie ,,moderne
Biotechnologie* abzulenken.
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Gentechnik in der Landwirtschaft.
IFOAM widersetzt sich der Gentechnik in der Landwirtschaft aufgrund der beispiellosen Gefahr, die sie fiir die
gesamte Biosphire darstellt und angesichts der besonderen wirtschaftlichen und umweltbezogenen Risiken fiir
okologisch wirtschaftende Landwirte. IFOAM glaubt, dass Gentechnik in der Landwirtschaft folgende Wirkungen
verursacht oder verursachen kann:

e Negative und nicht riickgdngig zu machende Folgen fiir die Umwelt.
Eine nicht widerrufbare Freisetzung von Organismen, die nie zuvor in der Natur vorkamen.
Verunreinigung des Genpools landwirtschaftlicher Kulturen, Mikroorganismen und Tiere.
Verunreinigung von Organismen in der freien Landschaft.
Ignoranz gegeniiber der Wahlfreiheit, sowohl fiir Landwirte als auch fiir Verbraucher.
Verletzung der Grund- und Eigentumsrechte der Landwirte und Gefahrdung ihrer wirtschaftlichen
Unabhéngigkeit.
Praktiken, die nicht {ibereinstimmen mit den Prinzipien nachhaltiger Landwirtschaft.
e Unannehmbare Bedrohungen fiir die menschliche Gesundheit.

Deshalb fordert IFOAM das Verbot gentechnisch verdnderter Substanzen in der gesamten Landwirtschaft.

IFOAM befiirwortet zwar das vollstindige Verbot gentechnisch verdnderter Produkte in der gesamten
Landwirtschaft, kann jedoch nicht ignorieren, dass GVOs bereits verwendet werden, in manchen Léndern sogar mit
weiter Verbreitung. Um mit dieser Tatsache umzugehen, miissen Positionen entwickelt werden.

Kennzeichnung gentechnischer Landwirtschaftsprodukte
IFOAM dringt auf die Einfiihrung einer verpflichtenden und umfassenden Kennzeichnung gentechnischer
Produkte aus zweierlei Hauptgriinden:

Eine schnellwachsende Zahl von Verbrauchern in der ganzen Welt lehnt die Verwendung gentechnischer Produkte
ab. Eine verpflichtende und umfassende Kennzeichnung ist erforderlich, um das Recht der Verbraucher auf
Wahlfreiheit zu sichern.

Die Kennzeichnung gentechnisch produzierter oder verdnderter Nahrung ist besonders bedeutsam fiir Hersteller
und Verbraucher 6kologischer Nahrung, desgleichen fiir Oko-Kontrolleure und Zertifizierungsstellen, da fiir die
okologische Erzeugung noch bestimmte Produkte aus konventionellem Anbau oder von nicht-landwirtschaftlicher
Herkunft zugelassen sind. Um sicherzugehen, dass die Gentechnik nicht durch solche Komponenten in die
okologische Produktionskette eintritt, ist eine zuverldssige und umfassende Kennzeichnung erforderlich.

Diese Kennzeichnung sollte nicht auf diejenigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse beschriankt bleiben, die
gentechnisch verdnderte Organismen enthalten oder daraus bestehen, sondern sollte auch diejenigen Erzeugnisse
betreffen, die mit Produkten der Gentechnologie hergestellt werden.

Das ,,Konzept der substantial equivalence® ("Theorie der wesentlichen Gleichwertigkeit") wird von IFOAM nicht
unterstiitzt, da es nicht als eine sinnvolle Erkennungsmethode sicherer Nahrungsmittel eingeschétzt wird.
AuBerdem hilt IFOAM dieses Konzept nicht fiir ein zuldssiges Kriterium zur Festlegung, welche gentechnisch
produzierten Landwirtschaftserzeugnisse zu den gekennzeichneten Produkten gehoren sollten. Der Ansatz der
»wsubstantial equivalence® gibt den Verbrauchern nur einige Informationen iiber die Zusammensetzung des
Endprodukts. Er gibt keinen Aufschluss iiber die Herkunft oder Produktionsmethode des Erzeugnisses, was fiir die
Verbraucher von wesentlich groBerem Interesse wére.

Gentechnik ist in anerkannt okologischer Landwirtschaft ausgeschlossen.

IFOAM Ilehnt die Anwendung von Gentechnik in der 6kologischen Landwirtschaft und in der Verarbeitung
okologischer Produkte ab. Dieses Verbot betrifft gentechnisch erzeugte Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen und
bezieht sich auch auf Produkte gentechnisch erzeugter Organismen wie Enzyme oder Aminoséuren, ungeachtet
dessen, ob sie im Endprodukt wiederzufinden sind oder nicht.
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IFOAM anerkennt, dass Oko-Erzeuger in der freien Landschaft titig sind und nicht vollstindig isoliert werden
konnen von Umweltverschmutzung oder den Auswirkungen der globalen Entwicklung. Deshalb nimmt IFOAM
den Standpunkt ein, dass ein realistisches Gleichgewicht gefunden werden muss zwischen einer Ablehnung der
Gentechnik in der 6kologischen Produktion und den Méglichkeiten, jegliche Verbindung zwischen 6kologischer
Erzeugung und Gentechnik zu vermeiden.

Ein paar Beispiele:

Einige in der dkologischen Produktion verwendete Komponenten kdnnen indirekt durch Gentechnik betroffen sein,
z.B. kann kompostierter Hausmiill aus Haushalten kommen, die gentechnisch produzierte Nahrung konsumieren;
Tierdung kann moglicherweise von Hofen stammen, deren Futter gentechnische Erzeugnisse enthilt; ebenso kann
eine Nahrungsverarbeitungshilfe unter Verwendung gentechnischer Hilfsstoffe oder Enzyme erzeugt worden sein.
Auch in der Tierhaltung kdnnen unvorhergesehene Probleme auftauchen.

Kontamination mit GVOs und Tests
Die einzige wirkliche Garantie zur Vermeidung von GVO-Verunreinigungen ist ein Verbot von GVOs. Hierfiir
setzt sich [IFOAM ein und unterstiitzt auBerdem die Errichtung GVO-freier Zonen und Léander, wo dies moglich ist.

IFOAM fordert ein vollstdndiges Verbot der Gentechnik. Gleichzeitig erkennt IFOAM an, dass einige gentechnisch
verdnderte Organismen bereits zur kommerziellen Verwendung freigegeben wurden und dass andere in
Feldversuchen getestet werden. In diesen Féllen sollte das Schwergewicht auf die Verringerung des
Kontaminationsrisikos gelegt werden, indem das gentechnisch verdnderte Produkt abgeschirmt wird.

IFOAM widersetzt sich jeglichem Ansatz, der 6kologische Erzeuger zwingt, Folgen von Problemen auf sich
zunehmen, die von anderen hervorgerufen werden. IFOAM vertritt den Standpunkt, dass die Verantwortung fiir
gentechnisch erzeugte Genkontamination bei den Verursachern liegt. Die Erzeuger und Anwender gentechnisch
verdanderter Organismen miissen dafiir sorgen, dass eine Ausbreitung der GVOs und ihrer Eigenschaften vermieden
wird. Okologisch wirtschaftende Landwirte sollten nicht nachweisen miissen, dass ihre Anbaukulturen nicht
kontaminiert sind. Regierungen sind dazu aufgerufen, ein Gesetz zu erlassen, das einerseits GVO-Erzeuger fiir
samtliche durch ihre Produkte hervorgerufenen genetischen Verunreinigungen haftbar macht, und das andererseits
dafiir sorgt, dass ausreichende Pufferzonen errichtet werden zwischen GVO-Kulturen und samtlichen anderen
Anbaukulturen.

Der hier vorgestellte Ansatz basiert nicht auf der Idee, 6kologischen Erzeugern die Zertifizierung zu entziehen,
weil ihre Produkte kontaminiert sind, sondern vielmehr darauf, dass allen Landwirten das Recht zusteht, ihre Felder
freizuhalten von genetischer Kontamination.

Die Moglichkeit der GVO-Kontamination dndert nichts am traditionellen Ansatz, dass die 6kologische
Bewirtschaftung als Produktionsmethode zertifiziert wird anstelle einer Garantie fiir das Endprodukt. Okologische
Produkte sind nicht dadurch definiert oder zertifiziert, dass sie ,frei’ seien von unerwiinschten Verunreinigungen.
Ebenso wie dkologisch wirtschaftende Landwirte nicht garantieren konnen, dass ihre Produkte vollstidndig frei sind
von Pestiziden, die sie selbst nicht verwenden, gibt es keine Moglichkeit fiir sie zu gewéhrleisten, dass 6kologische
Produkte keine Verunreinigungsspuren von GVOs aufweisen.

Eine Kontamination, die der Bewirtschafter nicht beeinflussen kann, muss nicht unbedingt den 6kologischen Status
der Bewirtschaftung dndern. Der Grad einer solchen unvermeidbaren Kontamination wird schwanken zwischen
,nicht nachweisbar’ und ,sehr niedrig’, in Abhingigkeit von verschiedenen Faktoren, zumeist auf3erhalb der
Kontrolle der Erzeuger. Jeglicher definierte Grenzwert wire willkiirlich gewéhlt und steht nicht in Einklang mit
okologischen Prinzipien. Aus diesem Grund wird die Einfithrung von Grenzwerten fiir eine genetische
Kontamination von IFOAM nicht unterstiitzt. Ebenso sollten auch keine Pflichttests auf genetische Kontamination
zur Verifizierung der 6kologischen Produktion eingefiihrt werden. Solche Tests konnen jedoch ein Werkzeug fiir
Zerttifizierungseinrichtungen in bestimmten spezifischen Situationen darstellen, z.B. wenn ein Verdacht auf
Nachléssigkeiten oder Betrugsversuche besteht, oder um abzuschitzen, ob die eingesetzten VorsichtsmaBinahmen
ausreichen.

Page 3 of 4
UNITING THE ORGANIC WORLD

IFOAM Head Office:. Charles-de-Gaulle St. 5, 53113 Bonn, Germany
Tel. +49-228-926 50 10 Fax +49-228-926 50 99 headoffice@ifoam.org www.ifoam.org




INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS

f FEDERATION INTERNATIONALE DES MOUVEMENTS D' AGRICULTURE BIOLOGIQUE
FEDERACION INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE AGRICULTURA BIOLOGICA

g ’ INTERNATIONALE VEREINIGUNG BIOLOGISCHER LANDBAUBEWEGUNGEN

Nichtsdestotrotz sollten Erzeuger und Verarbeiter 6kologischer Produkte alle sinnvollen MaBnahmen ergreifen, um
das Kontaminationsrisiko zu minimieren und zu bewéltigen. Dies hat eine besondere Bedeutung fiir Saatgut, da
sich die Verwendung kontaminierten Saatguts durch 6kologische Erzeuger auf die zukiinftige Produktion auswirkt.
Okologische Zertifizierungsstellen sollten sicherstellen, dass alle verarbeitenden Betriebe die notwendigen
VorsichtsmaBnahmen umsetzen, und sie sollten, wenn erforderlich, den Betrieben mit Rat und Informationen zur
Seite stehen. Die 6kologischen Verbédnde sollten ihre Mitglieder darin unterstiitzen, unkontaminiertes Saatgut zu
erhalten. IFOAM seinerseits sollte in diesem Punkt auf globaler Ebene titig werden.

Es wird Stimmen auf dem 6kologischen Markt geben, die sich wiinschen, dass strengere
Kontaminationsanforderungen aufgestellt werden, angepasst an die verschiedenen Lander und moglicherweise
auch an verschiedene Produkte. Dieser Ansatz wird nicht grundsétzlich von IFOAM unterstiitzt, da er verwirrend
ist und 6kologische Produzenten vom Marktzugang ausschliefen kann. Auflerdem werden Anstrengungen
unterminiert, eine einheitliche Position aufzubauen. Nichtsdestotrotz erkennt IFOAM an, dass dieser Ansatz
moglicherweise unvermeidbar ist und im Einklang mit dem freien Wahlrecht der Verbraucher steht. Auflerdem ist
diese Idee dynamischer und flexibler als die Errichtung verpflichtender Standards. Aus diesem Grund vertritt
IFOAM gegeniiber derartigen Initiativen einen neutralen Standpunkt.

Vermarktung okologischer Produkte und Informationen iiber 6kologische Landwirtschaft
Okologische Zertifizierung soll nicht implizieren, dass es sich um eine Zertifizierung ,frei von Gentechnik’ handelt.
Sie soll eher so dargestellt werden, dass sie eine ,Erzeugung ohne Gentechnik oder gentechnisch veridnderte
Organismen’ gewihrleistet. Da es keine Garantie gibt, dass 6kologische Produkte zu 100% frei von jeglicher
Kontamination mit gentechnisch verdnderten Organismen sind, sollten 6kologische Produkte nicht als ,Gentechnik-
frei” gekennzeichnet werden, aulBer, es gibt spezifische VorsichtsmaBinahmen und Zertifizierungsprozeduren fiir
dieses spezielle Produkt. Okologische Erzeuger und Verbinde sollten die Verbraucher dariiber aktiv informieren,
um damit faire Vermarktungsdeklarationen sicherzustellen und zukiinftige Debatten {iber einen Verbraucherbetrug
zu vermeiden.

Verabschiedet vom I[FOAM ,, World Board “
Canada, im Mai 2002

Ubersetzung aus dem Englischen:

Elisabeth Fisel

Landesvereinigung fiir den &kologischen Landbau in Bayern e. V. (LVO)
08.12.2003

Page 4 of 4
UNITING THE ORGANIC WORLD

IFOAM Head Office. Charles-de-Gaulle St. 5, 53113 Bonn, Germany
Tel. +49-228-926 50 10 Fax +49-228-926 50 99 headoffice@ifoam.org www.ifoam.org




	Einführung
	Umfang
	Definitionen und Terminologie
	Kennzeichnung gentechnischer Landwirtschaftsprodukte
	Kontamination mit GVOs und Tests
	Vermarktung ökologischer Produkte und Informatio�

